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Vereinbarung

über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft

„Bregenzerwald-Archiv (Verwaltung)“
I.

Gegenstand der Vereinbarung

(1) 
Mit Beschluss der

Gemeindevertretung Alberschwende vom 

.........................

Gemeindevertretung Au vom



.........................

Gemeindevertretung Andelsbuch vom


.........................

Gemeindevertretung Bezau vom



.........................

Gemeindevertretung Bizau vom



.........................

Gemeindevertretung Buch vom



.........................

Gemeindevertretung Damüls vom


.........................

Gemeindevertretung Doren vom



.........................

Gemeindevertretung Egg vom



.........................

Gemeindevertretung Hittisau vom


.........................

Gemeindevertretung Krumbach vom


.........................

Gemeindevertretung Langen vom


.........................

Gemeindevertretung Langenegg vom


.........................

Gemeindevertretung Lingenau vom


.........................

Gemeindevertretung Mellau vom


.........................

Gemeindevertretung Reuthe vom


.........................

Gemeindevertretung Riefensberg vom


.........................

Gemeindevertretung Schnepfau vom


.........................

Gemeindevertretung Schoppernau vom


.........................

Gemeindevertretung Schröcken vom


.........................

Gemeindevertretung Schwarzenberg vom

.........................

Gemeindevertretung Sibratsgfäll vom


.........................

Gemeindevertretung Sulzberg vom


.........................

vereinbaren die Gemeinden Alberschwende, Au, Andelsbuch, Bezau, Bizau, Buch, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 97 des Vorarlberger Ge​meindegesetzes zur Führung eines gemeinsamen Archivs.
II.

Bezeichnung und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft

(1)
Die Verwaltungsgemeinschaft trägt die Bezeichnung „Bregenzerwald-Archiv (Verwaltung)“.
(2)
Der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ist die Standortgemeinde des von der Bregenzerwald Regionalentwicklung GmbH geführten Bregenzerwald-Archivs. 
III.

Aufgaben

(1) 
Das Vorarlberger Gemeindegesetz von 1985 verpflichtet laut § 27 Abs. 4 die Gemeinden zur Führung eines Archivs zum Zweck der sicheren Aufbewahrung von Akten, Urkunden und Verhandlungsschriften. Aus Gründen der Kostenersparnis und zur sorgsamen Führung der Gemeindearchive gründen die beteiligten Gemeinden eine Verwaltungsgemeinschaft. 
(2) 

Ziel der Verwaltungsgemeinschaft ist eine zentrale Lagerung und Bearbeitung aller ihr übergebenen Bestände im Sinne Punkt III. Abs. 3.

(3) 
Die Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft sind insbesondere:
· Sicherstellung der Überlieferung des Verwaltungsschriftgutes
· Führung der zur Verfügung gestellten Gemeindearchive 

· Aufarbeitung, Erschließung und sachgemäße Ablage der Akten
· Öffnung der Bestände für die interessierte Öffentlichkeit 
· Zentraler Ansprechpartner für die betreuten Bestände 

· Beratung der Gemeinden in Fragen der Aktenablage und des Archivs
· Erstellung einheitlicher Ablagerichtlinien, einer Skartierordnung und Benützungsordnungen in Zusammenarbeit mit den Archiv-verantwortlichen in den Gemeinden
· Koordinierung von Projekten im Bereich der Archivierung von Archivgut aus den Gemeindeverwaltungen

(4) 
Zur Lagerung jener Archivbestände, die der Verwaltungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, ist die Errichtung eines zentralen Archivs geplant, welches die Lagerung unter optimalen Bedingungen gewährleistet.
(5) 

Die beteiligten Gemeinden stellen ihre Archivbestände 50 Jahre nach der letzten inhaltlichen Bearbeitung der Verwaltungsgemeinschaft zur Verfügung.

(6) 

Es steht jeder Gemeinde frei, auch jüngere Bestände der Verwaltungsgemeinschaft zur Verfügung zu stellen. 

(7)
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit kann die Aufarbeitung von Gemeindebeständen in der betreffenden Gemeinde erfolgen.

(8)
In Ausnahmefällen ist es der Gemeinde überlassen, die von der Verwaltungsgemeinschaft bearbeiteten Archivbestände weiterhin im eigenen Archiv zu lagern. Die Geschäftsführung der Verwaltungsgemeinschaft ist darüber schriftlich zu informieren.
IV.

Geschäftsführung

(1)

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgemeinschaft obliegt der Bregenzerwald Regionalentwicklung GmbH. Diese stellt auch das erforderliche Personal zur Erledigung der Aufgaben gemäß Punkt III. Abs. 3 zur Verfügung.
(2) Für archivarische Hilfstätigkeiten (Ordnung, Verzeichnung) kann die Verwaltungsgemeinschaft mit der jeweiligen Gemeinde Vereinbarungen über die Unterstützung durch Hilfskräfte, Ferialpraktikanten oder ehrenamtliche Mitarbeiter treffen. 
(3) Die beteiligten Gemeinden haben Archivverantwortliche in der Gemeindeverwaltung zu bezeichnen, die in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgemeinschaft  für die ordnungsgemäße Aktenablage zuständig sind.
(4)

Das Kuratorium des Bregenzerwald-Archivs steht der Geschäftsführung beratend zur Seite.

(5) 

Zur Koordinierung von Projekten, Festlegung der Schwerpunkte und der Reihenfolge der Aufarbeitung der Gemeindebestände ernennt die Verwaltungsgemeinschaft einen Ausschuss. Diesem Ausschuss gehören vier Bürgermeister aus dem Kreis der an der Verwaltungsgemeinschaft beteiligten Gemeinden an. In der Zusammensetzung ist auf eine ausgewogene regionale Herkunft der Ausschussmitglieder zu achten. 
V. 

Räumlichkeiten, Ausstattung

(1)

Die für die Führung der gemeinsamen Archivverwaltung notwendigen Büro- und Archivräumlichkeiten werden von der Standortgemeinde des Bregenzerwald-Archivs im Rahmen der Vereinbarungen zum Bregenzerwald-Archiv zur Verfügung ge​stellt. 
(2) Die Anschaffung allfälliger Büroeinrichtungen und sonstiger Gebrauchsgegenstände erfolgt, soweit diese nicht von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden, im Einvernehmen mit den Gemeinden. 
VI.
Kostentragung

(1)

Hinsichtlich der Kostentragung des von der Bregenzerwald Regionalentwicklung GmbH zur Verfügung gestellten Personals wird eine Vereinbarung zwischen der Bregenzerwald Regionalentwicklung GmbH und der Verwaltungsgemeinschaft abgeschlossen. 
(2) 

Soweit eine Finanzierung nicht durch Dritte erfolgt, werden die erforderlichen Personal- und Sachkosten im Verhältnis der Einwohner (Jahresdurchschnitt der Hauptwohnsitze nach Verwaltungszählung des voran gegangenen Jahres) getragen.

(3)

Aufwendungen, die im Zuge der Aufarbeitung der Bestände entstehen und über die in Punkt III. Abs. 3. definierten Aufgaben hinausgehen (notwendige Restaurierungen, Verfilmung, Digitalisierung), sind von der jeweiligen Gemeinde zu übernehmen.  
(4)

Sonstige Aufwendungen, etwa für spezielle Schwerpunktprojekte (Digitalisierung von Gemeindeprotokollen, Anschaffung einheitlicher Software wie für die Ablage von digitalen Bildern), sind im Einvernehmen der beteiligten Gemeinden zu finanzieren.
VII.

Beginn, Dauer und Auflösung der Vereinbarung

(1)

Die Verwaltungsgemeinschaft nimmt ihre Tätigkeit mit 01.01.2010 auf. 
(2)

Eine Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft ist über Beschluss aller Gemein​den zum Ende eines jeden Kalenderjahres möglich. Darüber hinaus kann jede Ge​meinde zum Ende eines jeden Jahres aus der Verwaltungsgemeinschaft austreten, wenn sie dies bis spätestens 30. Juni des betreffenden Jahres der Verwaltungsge​meinschaft gegenüber schriftlich erklärt hat. 
(3)
Bei Austritt einer Gemeinde aus der Verwaltungsgemeinschaft gehen zentral gelagerte Akten an die Gemeinde zurück.
Egg, am ........................

Für die Gemeinde Alberschwende 
 

.........................









Bgm. Reinhard Dür

Für die Gemeinde Au




.........................









Bgm. Pius Natter


Für die Gemeinde Andelsbuch



........................









Bgm. Anton Wirth

Für die Gemeinde Bezau




.........................









Bgm. Georg Fröwis

Für die Gemeinde Bizau




.........................









Bgm. Josef Moosbrugger

Für die Gemeinde Buch




.........................









Bgm. Franz Martin 

Für die Gemeinde Damüls




.........................









Bgm. Wilfried Madlener

Für die Gemeinde Doren




.........................









Bgm. Anton Vögel

Für die Gemeinde Egg



.
........................









Bgm. Norbert Fink

Für die Gemeinde Hittisau



.........................









Bgm. Konrad Schwarz

Für die Gemeinde Krumbach



.........................









Bgm. Arnold Hirschbühl

Für die Gemeinde Langen




.........................









Bgm. Hans Kogler

Für die Gemeinde Langenegg



.........................









Bgm. Georg Moosbrugger

Für die Gemeinde Lingenau



........................









Bgm. Peter Bereuter

Für die Gemeinde Mellau




.........................









Bgm. Elisabeth Wicke

Für die Gemeinde Reuthe




.........................









Bgm. Arno Scharler

Für die Gemeinde Riefensberg



.........................









Bgm. Herbert Dorn

Für die Gemeinde Schnepfau



.........................









Bgm. Josef Moosbrugger

Für die Gemeinde Schoppernau



.........................









Bgm. Pius Simma

Für die Gemeinde Schröcken



.........................









Bgm.  Renate Schrammel

Für die Gemeinde Schwarzenberg


.........................









Bgm. Armin Berchtold

Für die Gemeinde Sibratsgfäll



.........................









Bgm. Reinhold Walser

Für die Gemeinde Sulzberg



.........................









Bgm. Helmut Blank

Erklärungen zur Vereinbarung

über die Bildung der Verwaltungsgemeinschaft

„Bregenzerwald-Archiv (Verwaltung)“

Zu I – Gegenstand der Vereinbarung:

Die Rechtsgrundlage für die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften, nämlich der § 97 des GG, lautet:

„(1) Gemeinden können zum Zwecke der sparsameren und zweckmäßigeren Besor​gung von Geschäften des eigenen und des übertragenen Wirkungsbereiches die Bil​dung einer Verwaltungsgemeinschaft vereinbaren. Die Vereinbarung hat insbeson​dere Bestimmungen zu enthalten über den Sitz, die Bezeichnung und Geschäftsfüh​rung, das Verhältnis der Beteiligung am Aufwand sowie über die Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft.

(2)  Die Selbstständigkeit der Gemeinden, ihre Rechte und Pflichten sowie die Zu​ständigkeit ihrer Organe werden durch die Einrichtung einer Verwaltungsgemein​schaft nicht berührt. Verwaltungsgemeinschaften haben keine Rechtspersönlichkeit. Sie handeln im Namen der Gemeinde, deren Geschäfte sie besorgen.

(3)  Die Vereinbarung über eine Verwaltungsgemeinschaft ist der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.“

Eine Verwaltungsgemeinschaft ist nur ein Hilfsorgan der beteiligten Gemein​den. In der Ermächtigung der Verwaltungsgemeinschaft zur Aufarbeitung der gemeindeeigenen Archivalien liegt keine Delegierung einer behördlichen Zuständigkeit. Die Verwaltungsgemeinschaft handelt im Namen der betreffenden Gemeinde.
Zu II – Bezeichnung und Sitz der Verwaltungsgemeinschaft:

Der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft ist jener Ort, von dem aus sie ihre Tätigkeit entfaltet, im konkreten Fall Egg. Die Standortgemeinde des Bregenzerwald-Archivs hat sich als Sitz der Verwaltungsgemeinschaft angeboten. 

Zu III – Aufgaben:

Die Übergabe von Archivbeständen an die Verwaltungsgemeinschaft entbindet die Gemeinden nicht von der Betreuung ihrer restlichen Bestände und der Registratur.
Bei der Übernahme von Beständen in das zentrale Archiv ist zwischen der Gemeinde und der Verwaltungsgemeinschaft ein Aufbewahrungsvertrag abzuschließen. Die Oberhoheit und Aufsichtspflicht über die bearbeiteten Bestände verbleibt beim jeweiligen Bürgermeister, der für die Erlassung von Aufbewahrungs- und Nutzungsbestimmungen zuständig ist. 
In Ausnahmefällen werden Archivbestände, die in die Zuständigkeit der Verwaltungsgemeinschaft übergeben wurden, aus Gründen der Zweckmäßigkeit in gemeindeeigenen Räumlichkeiten verbleiben. 
Dies kann beispielhaft in folgenden Fällen zutreffen:

· Akten die aufgrund ihres Alters in die Zuständigkeit der Verwaltungs-gemeinschaft fallen, werden noch immer vor Ort in der Gemeinde benötigt (Bauakten, Standesamtsakten).
· Das Gemeindeamt besitzt ein sachgerechtes Archiv zur Lagerung der Bestände. 

· Die historischen Bestände werden bereits durch ehrenamtliche Mitarbeiter betreut.  In diesem Fall soll die Aufarbeitung und Verzeichnung nach den Bearbeitungsrichtlinien der  Verwaltungsgemeinschaft erfolgen. Zu diesem Zweck hat die Verwaltungsgemeinschaft Informationsveranstaltungen durchzuführen.
